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GEBÜHREN
Nachstehende Gebührentabelle gibt Ihnen 
einen Überblick über die Erhöhungen bzw. 
die aktuellen Gebühren, die der Gemeinde-

rat im Zuge des Voranschlages in seiner letz-
ten Sitzung beschlossen hat. Die Gebühren 
verstehen sich inkl. 10 % Ust.

Gebühr 2021 2022
Kanalbenützungsgebühr 
pro m³
Grundgebühr pro Jahr / Anschluss

€ 4,620
€ 105,600

€ 4,620
€ 105,600

Kanalanschlussgebühr 
pro m²
Mindestgebühr

€ 27,951
€ 5.590,200

€ 28,754
€ 5.750,800

Wasseranschlussgebühr 
je m²
Mindestgebühr

€ 16,775
€ 3.355,000

€ 17,237
€ 3.447,400

Wasserbenützungsgebühr 
pro m³
Zählermiete / Jahr
Grundgebühr pro Jahr / Anschluss

€ 1,705
€ 47,964
€ 90,200

€ 1,705
€ 47,964
€ 90,200

Abfallgrundgebühr pro Jahr und HH € 27,500 € 27,500

Abfallgebühr/10 Liter € 1,155 € 1,155

60 Liter/Entleerung € 6,930 € 6,930

90 Liter/Entleerung € 10,395 € 10,395

120 Liter/Entleerung € 13,860 € 13,860

Sperriger Abfall bis 100 l € 10,000 € 10,000

Sperriger Abfall bis 1 m³ € 20,000 € 20,000

Extrem schwer sperriger Abfall € 40,000 € 40,000

Biogener Abfall/m³ € 5,500 € 5,500

AKTUELLES
Betriebsanlagensprechtage 

Die Bezirkshauptmannschaft Urfahr Umgebung 
bietet am Freitag, 21. Jänner 2022 und Freitag, 
04. Februar 2022 im Rahmen der normalen Par-
teienverkehrszeiten in der Zeit von 08.00 bis 12.00 Uhr einen 
Betriebsanlagensprechtag an. Zwecks effizienter Abhaltung 
wird um Anmeldung unter 0732/731301/72404 ersucht. 

Mutterberatung 

Die nächste 
Mutterbera-
tung findet 
am Montag, 21. Februar 2022 
von 13:30 bis 15:30 Uhr im Re-
genbogenland, Markt 4, statt. 
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GRATULATION

VIELEN DANK

Wir möchten uns 
für die zahlreiche 
Teilnahme an der 
Impfaktion am 05. Jänner 2022 recht 
herzlich bedanken. 88 Personen be-
suchten die Pop-Up Impfstraße in 
Schenkenfelden.
Um die anhaltende Pandemie so gut als 
möglich in Schach zu halten, müssen 
wir weiter die bekannten Maßnahmen 
einhalten. Je mehr Personen sich impfen 
lassen, umso größer ist die Chance, dass 
das Virus eingedämmt wird. 
Die aktuellen Auswertungen aus dem   
e-Impfpass für die Gemeinde Schen-
kenfelden sowie für den Bezirk Urfahr-
Umgebung und das Land OÖ finden Sie 
unter: 
www.schenkenfelden.at/Coronavirus

Geburtstag

Herr Karl Winkler, wohnhaft in der 
Badstraße 15/2, feierte kürzlich die 
Vollendung seines 95. Lebensjahres. 

Vizebürgermeister Günther Bergs-
mann sowie der Seniorenbund und 
die Freiwillige Feuerwehr gratulierten 
dem Jubilar recht herzlich.
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Jugendtaxi

Auch im Jahr 2022 können Jugendliche von Schenkenfelden 
zwischen 15 und 21 Jahren (2001-2007) das Jugendtaxi in An-
spruch nehmen. Jeder berechtigte Jugendliche kann bei der 
Gemeinde 30 Wertbons zu je € 2,00 erwerben und hat bei 
Abholung einen Beitrag von € 20,00 in bar zu leisten. Ein Zu-
schuss von insgesamt € 40,00 wird von der Marktgemeinde 
Schenkenfelden und dem Land OÖ. gewährt. Pro Taxifahrt 
können bis zu 3 Gutscheine beim Event-Taxi, Gerhard s̀ Taxi, 
Rammerstorfer und Plöchl Reisedienst eingelöst werden.

Fernpendlerbeihilfe

Für das Jahr 2021 kann ab sofort ein Antrag auf Fernpendler-
beihilfe gestellt werden. Die Möglichkeit besteht bis 31. De-
zember 2022. Sie können das Formular auf der Homepage 
des Landes OÖ unter: www.land-oberoesterreich.gv.at bei 
Themen, Verkehr, Formulare abrufen, online ausfüllen und 
absenden.

Bekanntgabe von Baugründen

Sollten Sie Baugründe zum Verkauf anbieten, so bitten wir Sie 
diese der Marktgemeinde Schenkenfelden mitzuteilen. Um 
diese auf der Gemeindehomepage sowie möglichen Interes-
senten bekannt geben zu können.

Winterdienst – Freihalten der Verkehrswege

Um eine sorgfältige Schneeräumung durchführen zu können, 
bitten wir alle Eigentümer von Grundstücken entlang öffentli-
cher Verkehrswege (Gemeinde, Siedlungs- und Güterstraßen) 
mindestens eine Breite von 3,5 m und eine Höhe von 4,5 m 
freizuhalten. 

Autos bitte nicht am Straßenrand abstellen, da unsere Winter-
dienstfahrzeuge sonst nicht durchkommen.

Ebenfalls ersuchen wir im Sinne der Verkehrssicherheit, alle 
Hecken, Sträucher und Bäume entlang der Straßen und Wege 
regelmäßig in dieser Hinsicht zu kontrollieren und gegebe-
nenfalls zurück zu schneiden. Die Marktgemeinde Schenken-
felden ersucht um Kenntnisnahme und Durchführung!

LAWOG-Wohnungen frei

Folgende LAWOG-Wohnungen in 4192 Schenkenfelden stehen 
zur Vermietung zur Verfügung: 
 
1) Hopfengarten 1/7, 80,41 m² groß, 3-räumig, Zentralheizung 
2) Hopfengarten 3/9, 80,41 m² groß, 3-räumig, Zentralheizung
3) Hopfengarten 3/4, 80,46 m² groß, 3-räumig, Zentralheizung
4) Hopfengarten 3/8, 49,89 m² groß, 2-räumig, Zentralheizung 	
    (01.02.2022)

Interessenten mögen 
sich bitte beim Ge-
meindeamt Schen-
kenfelden, Frau Silvia 
Raml, Tel: 07214/7005-
10 melden. 
Die Besichtigung der 
Wohnungen ist nach 
Terminvereinbarung 
jederzeit möglich. 
Nähere Informationen erhalten Sie bei LAWOG, Herr Alexan- 
der Pötscher, Tel: 0732/93 96-223 oder Susanna Petcu, 
Tel: 0732/93 96-260.

Pfarrgemeinderatswahl 

In den nächsten Monaten 
stehen in der Pfarre Wah-
len an. Bei uns in Schen-
kenfelden wird in diesem 
Jahr nach dem Modell der Urwahl gewählt. Wahlberechtigt 
sind alle Mitglieder der kath. Kirche, die am 31.12.2021 das 16. 
Lebensjahr vollendet haben. In der letzten Jännerhälfte wird 
in euren Briefkästen ein Schreiben landen, in dem die Wahl 
nochmals genau erklärt wird und der Wahlzettel beiliegt. 
Die ausgefüllten Wahlzettel sind vom 31. Jänner 2022 bis 13. 
Februar 2022 in die Wahlurne in der Pfarrkirche oder in den 
Briefkasten im Pfarrhof abzugeben. 

Über eine hohe Wahlbeteiligung und viel Unterstützung im 
Pfarrgemeinderat würden wir uns sehr freuen – für das ge-
meinsame Wohl in der Pfarre Schenkenfelden. 

Der Pfarrgemeinderat

Am Mittwoch, 15. Dezember 2021 fand im Zuge der Sanitäts-
ausschusssitzung die Angelobung des neuen Hausarztes von 
Schenkenfelden, Herrn Dr. Neuburger statt. Dieser wurde 
von Bürgermeisterin Doris Leitner angelobt. 

Infos für Gemeindebürger
Gem2Go stellt schnell und unkompliziert 
Informationen für Bürger und Besucher 
der Gemeinde zur Verfügung. Allgemeine 
Neuigkeiten, Veranstaltungskalender, 
Gemeindezeitung, Müllkalender und 
vieles mehr sind so mit einem Fingerwisch auf dem Smart-
phone oder Tablet verfügbar. Die Gemeinde kann Bürger 
über wichtige Dinge aktiv informieren. In der App erhalten Sie 
ebenfalls auch sämtliche Infos, wie beispielsweise Straßen-
sperren oder Wasserabschaltungen unserer Gemeinde per 
Push-Benachrichtigung. Abonnieren Sie die allgemeinen Infos 
unserer Gemeinde.

Gem2Go Erinnerungsfunktion – Abfallkalender
Mit Gem2Go hat man seinen persönlichen Assistenten immer 
dabei. Eine Push-Nachricht erinnert beispielsweise rechtzei-
tig über den aktuellen Termin für die Müllabholung.

b	 Die kostenlose App auf Ihrem 
iPhone, iPad, Android und  
Windows Phone herunterladen. 

b	 In die App einsteigen und Ihre  
Gemeinde, Schenkenfelden bei 
den Favoriten hinzufügen.

b	 Gehen Sie nun auf den Abfallkalender 
und aktivieren sie mit einem Häkchen 
Ihre individuellen Erinnerungen.

b	 Auf dem Weckersymbol können Sie die 
Erinnerungszeit einstellen.

Nun verpassen Sie keine Müllabholung mehr.

Gem2go – 
Die Gemeinde Info und Service App

ANGELOBUNG HAUSARZT

NEUERÖFFNUNG

Heinzl Elektosysteme e.U. 

An alle Kabel-TV Kunden in Schenkenfelden:
Um Ihnen zukünftig eine sichere Signalqualität gewährleisten 
zu können, ist eine Umstellung auf HD in ALLEN Fernsehpro-
grammen erforderlich. Am Dienstag, 15.02.2022 erfolgt diese 
Umstellung auf HD-Signal. Alle Endkunden werden aufgefor-
dert, ab Abschaltung der SD-Programme einen Sendersuch-
lauf durchzuführen. Die neue Kanalliste ist auf der Homepage 
www.ktv-heinzl.at: (Internet/Kabel-TV, Kanalbelegung, Digi-
tales TV Schenkenfelden, DVB-C Senderliste) ersichtlich. Bei 
Fragen kontaktieren Sie uns bitte unter 07214/4310 DW 41



Gewährt wird ein einmaliger Betrag von € 175,00. 

Bitte nehmen Sie unbedingt alle Einkommensnachweise des 
Jahres 2021 aller im Haushalt lebenden Personen mit. Nähere 
Informationen und die allgemeinen Förderungsrichtlinien des 
Landes OÖ finden Sie unter: www.land-oberoesterreich.gv.at  
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Landespolizeidirektion – 
Aufnahme von Lehrlingen

Bei der Landespolizeidirektion OÖ werden mit 1. August 
2022,  Ausbildungsplätze im Lehrberuf Sicherheitsverwal-
tungsassistentIn besetzt.  

Näheres entnehmen Sie bitte der Ausschreibung unter: 
www.ooegemeindebund.at

Projektabschluss Baugebiet Oberdorf
Bereits im Jahr 2021 wurden im neuen Siedlungsgebiet des 
Oberdorferweges, sowie die zur Verfügung stehende letzte 
Parzelle verkauft. Aus der Risikobeteiligung der Marktge-
meinde Schenkenfelden ergibt sich ein Betrag von € 26.804,27  
der für den Ausbau des Ortschaftsweges in diesem Bereich 
verwendet wird.

STELLENAUSSCHREIBUNGEN

MITARBEITER GESUCHT

In der Marktgemeinde Schenkenfelden wird gem. § 8 und 9 
des OÖ Gemeinde-Dienstrechts- und Gehaltsgesetzes 2002 
folgende Lehrstelle öffentlich ausgeschrieben:

Verwaltungsassistent/-in bzw. 
Bürokauffrau/mann

Anstellungserfordernisse:

b	 die österreichische Staatsbürgerschaft; diese Voraus-
setzung wird auch durch die Staatsangehörigkeit eines 
Landes erfüllt, dessen Angehörigen Österreich aufgrund 
eines Abkommens (EWR bzw. EU) dieselben Rechte für 
den Berufszugang zu gewähren hat wie Inländer(inne)n

b	 die persönliche, insbesondere gesundheitliche und 
fachliche Eignung für die vorgesehene Verwendung

b	 die volle Handlungsfähigkeit, ausgenommen ihre 
Beschränkung wegen Minderjährigkeit

b	 ausreichende Kenntnisse der deutschen Sprache in Wort 
und Schrift

b	 Beendigung der allgemeinen Schulpflicht

Weitere Voraussetzungen:

b	 gute mündliche und schriftliche Kommunikationsfähig-
keit sowie gute EDV-Kenntnisse (Windows/Office/Internet)

b	 Bereitschaft zur Teamarbeit wird erwartet

Aufnahme eines Lehrlings Allgemeines:

b	 Die Lehrzeit dauert 3 Jahre.

b	 Die Höhe der Lehrlingsentschädigung 
	 richtet sich nach den vom Land OÖ 

herausgegebenen Richtlinien für  
Lehrlinge im OÖ Gemeindedienst.

b	 Eine Weiterbeschäftigung nach Beendigung des Lehr-
verhältnisses bzw. nach der Weiterverwendungspflicht ist 
möglich, kann aber nicht garantiert werden. 

b	 Mit der Bewerbung sind vorzulegen: Abschlusszeugnis der 
Pflichtschule bzw. letztes Zeugnis der momentan 
besuchten Schule, eventuelle Kursbestätigungen, 
die für den Lehrberuf relevant sind, Geburtsurkunde, 
Staatsbürgerschaftsnachweis, Lebenslauf 

b	 Die Bewerber haben sich voraussichtlich einem 
Eignungstest zu unterziehen. Ebenfalls ist ein persönliches 
Vorstellungsgespräch mit den Mitgliedern des 
Personalbeirates der Marktgemeinde Schenkenfelden 
vorgesehen. 

b	 Über die Aufnahme entscheidet der Gemeindevorstand 
der Marktgemeinde Schenkenfelden.

b	 Den Bewerbern bieten wir die Möglichkeit, am 
Gemeindeamt Schnuppertage zu absolvieren.

b	 Bei Wunsch wird eine „Lehre mit Matura“ ermöglicht 
bzw. unterstützt. 

Sämtliche personenbezogene Formulierungen dieses
Ausschreibungstextes sind geschlechtsneutral zu betrachten.

GEMEINDERATSAUSZÜGE 
VOM 16. DEZEMBER 2021

Wasserversorgungsanlage; BA 10 LIS; 
Finanzierungsplan
Der Finanzierungsplan für das Leitungsinformationssystem 
(LIS) für die Wasserversorgungsanlage wurde nun auch vom 
Amt OÖ. Landesregierung genehmigt. 

Die gesamten Projektkosten betragen rund € 58.000,00. 
Die Finanzierung: 
Eigenmittel 		  € 5.800,00
Landesförderung 		  € 5.800,00
Bundesmittel 		  € 29.200,00
Darlehensfinanzierung 	 € 17.500,00

Gastschulbeitrag Marianum

Mit Schreiben vom 28. September 2021 hat das Marianum 
Freistadt um Übernahme des Gastschulbeitrages für das Jahr 
2021/2022 in der Höhe von € 24.240,00 gebeten.

Globalbudget für die Volksschule

Der Volksschule wird ein Jährliches Globalbudget in eigener 
Verantwortung übertragen. Dieses wird für den laufenden 
Schulvertrag von 2022 - 2024 mit je € 6.300,00  verwendet.

HEIZKOSTENZUSCHUSS DES LANDES OÖ

Der Antrag auf Heizkostenzuschuss des Landes OÖ kann ab 
01. Februar 2022 bis 09. Mai 2022 beim Gemeindeamt Schen-
kenfelden abgegeben werden. Gefördert werden finanziell be-
dürftige Personen, wenn das monatliche Nettoeinkommen al-
ler tatsächlich im Haushalt/der Wohnung lebenden Personen 
die Summe der folgenden Einkommensgrenzen nicht über-
steigt.
b	 Alleinstehende	 EUR	 950,00
b	 Ehepaare/Lebensgemeinschaft	 EUR	 1.500,00
b	 für jedes minderjährige Kind mit 

Familienbeihilfe	 EUR 	 380,00
b	 für die erste weitere erwachsene Person 

im Haushalt    	 EUR	 520,00
b	 für jede weitere erwachsene Person 

im Haushalt	 EUR	 350,00
b	 Freibetrag Lehrlingsentschädigung	 EUR	 232,49

Sitzungsgeld für Gemeindefunktionäre

Es wurde beschlossen, dass keine Erhöhung des Sitzungsgel-
des ab 2022 erfolgt. 

Kanalgebührenordnung

Die Kanalanschlussgebühr wird um € 0,73/m³ erhöht. Somit 
beträgt die Mindestanschlussgebühr € 5.228,67/200 m³. 
Ansonsten sind die Gebühren gleichbleibend.

Wassergebührenordnung

Die Kanalanschlussgebühr wird um € 0,42/m³ erhöht. Somit 
beträgt die Mindestanschlussgebühr € 3.134,27/200 m³. 
Ansonsten bleiben die Gebühren gleichbleibend.

Prüfbericht Rechnungsabschluss 2020

Mit 19. November 2021 wurde der Bezirkshauptmannschaft 
Urfahr Umgebung der Prüfbericht über den Rechnungs-
abschluss 2020 vollinhaltlich sowie dem Gemeinderat zur 
Kenntnis gebracht.

Finanzierungsplan Amtshaus

Das Projekt Amtsgebäude/Neubau + Vorplatzgestaltung wur-
de mit 8. November 2021 vom Amt der OÖ Landesregierung 
genehmigt. 2023 wird voraussichtlich mit den Bauarbei-
ten begonnen. Das Projekt ist mit einem Bauvolumen von € 
1.692.000,00 berücksichtigt.
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EU-Gemeinderates
Fraktion Vorname Zuname Adresse
ÖVP Raffael Winkler, Mag. Hochgarten 26

Klimaschutzbeauftragter der Marktgemeinde Schenkenfelden
Fraktion Vorname Zuname Adresse

Mitglieder: ÖVP Florian Horner Hintergasse 14

Ersatzmitglieder: ÖVP Florian Gossenreiter Steinschild 4

Klimamodellregion (KEM) und 
Klimawandelanpassungsregion (KLAR!) Sterngartl Gusental

Fraktion Vorname Zuname Adresse
Mitglieder: ÖVP Sandra Grüner Lichtenstein 3/1

Ersatzmitglieder: ÖVP Kathrin Gossenreiter Hinterkönigschlag 20/1

LAG Sterngartl Gusental; für die Mitgliederversammlung
Fraktion Vorname Zuname Adresse

Mitglieder: ÖVP Doris Leitner, MSc. CSE Mühlleiten 51

ÖVP Günther Bergsmann Windflach 70

ÖVP Dominik Ehgartner, MSc. Hinterkönigschlag 25/a

ÖVP Christoph Elmecker Schild 13

ÖVP Daniela Scherb, B.A. Harruckerstraße 3

Ersatzmitglieder: ÖVP Christoph Denkmaier Hintergasse 24

ÖVP Philipp Horner Hintergasse 21

ÖVP Werner Hanus Lichtenstein 14

ÖVP Arthur Kempter; Ing. Harruckerstraße 8/9

ÖVP Wolfgang Ritter Windflach 50

Flächenwidmungsplan Nr. 4 
Änderung 21 (Hofstadler Walter)

Der Gemeinderat von Schenkenfelden hat in seiner Sitzung am 
06. Mai 2021 den Grundsatzbeschluss zur Einleitung des Um-
widmungsverfahrens für die 21. Änderung des Flächenwid-
mungsplans Nr. 4 beschlossen. Der Gemeinderat beschloss 
nun die 21. Änderung des Flächenwidmungsplanes Nr. 4.

Gebühren 2022

Da der Voranschlag 2022 erst im Jänner 2022 dem Gemeinde-
rat zur Beschlussfassung vorgelegt werden kann wurden fol-
gende Gebühren im eigenen Verordnungen beschlossen:
Die Hundeabgabe wird für das Haushaltsjahr 2022 erhoben 
und beträgt

a) für Wachhunde und Hunde, die zur Ausübung eines Berufes 
oder Erwerbes notwendig sind, je Hund	 € 20,00

b) für jeden sonstigen Hund, je Hund	 € 40,00

Grundsteuer-Verordnung A und B
1. Grundsteuer für land- und forstwirtschaftliche Betriebe 
(Grundsteuer A) 500 (von Hebeansatz).

2. Grundsteuer für sonstige Grundstücke (Grundsteuer B) 
500 (von Hebeansatz).

Konstituierung der übrigen Ausschüsse

Prüfungsausschuss (PrüfA)
Fraktion Vorname Zuname Adresse

Obmann: BLS Michael Manzenreiter Hinterkönigschlag 11

Obmann-Stv.: SPÖ Werner Brandstetter, Ing., B.A. Schild 4

Mitglieder: ÖVP Raffael Winkler, Mag. Hochgarten 26

ÖVP Christian Groiß Sonnenhang 6

FPÖ Gregor Hangl Mühlleiten 22

Ersatzmitglieder: BLS Daniela Gossenreiter Schneeleiten 12

SPÖ Lea Eder Steinschild 6/2

ÖVP Roland Rechberger, Ing. Kreuzweg 36

ÖVP Gerhard Gossenreiter Kreuzweg 32

FPÖ Kevin Leitner Hintergasse 10

Dienstgebervertreter (Stellvertreter) in den Personalbeirat
Fraktion Vorname Zuname Adresse

Vorsitzende: ÖVP Doris Leitner, MSc. CSE Mühlleiten 51

Mitglieder: ÖVP Günther Bergsmann Windflach 70

BLS Michael Manzenreiter Hinterkönigschlag 11

Ersatzmitglieder: ÖVP Dominik Ehgartner Hinterkönigschlag 25/A

ÖVP Wolfgang Ritter Windflach 50

BLS Josef Enzenhofer Hinterkönigschlag 2

Redaktionsschluss für die nächste Ausgabe der
Schenkenfeldner Gemeindenachrichten ist
Mittwoch, 9. Februar 2021
Meldungen an gemeinde@schenkenfelden.ooe.gv.at

Bürgermeisterin
Doris Leitner, MSc. CSE

REDAKTIONSSCHLUSS

DER AKTUELLE
SELBSTSCHUTZTIPP

Die richtige Ausrüstung macht‘s:

• Achten Sie auf die richtige Bekleidung: warm, Ski-oder Regen-
hose sowie ein Windschutz für die Abfahrt, dazu Haube und 
Schal. Noch besser ist jedoch ein Ski- oder Fahrradhelm

• Unterschieden wird zwischen Rodeln und Schlitten: Achten Sie 
beim Kauf auf Qualität und sitzen Sie im Geschäft bereits Pro-
be! Achten Sie auf die richtige Wartung, Pflege und Lagerung

• Eine Bespannung aus Stoff oder Gurtbandgeflecht dämpft Stö-
ße besser als ein Sitz aus Holzlatten

• Handschuhe sollten immer getragen werden – je nach Fahr-
technik einfache oder feste

• Wichtig sind feste Schuhe mit griffiger Profilgummisohle und 
Gamaschen, damit kein Schnee unter die Hosenbeine gelangen 
kann

• Schützen Sie Ihre Augen mit einer Skibrille
• Beim Nachtrodeln sollten Sie immer eine Taschenlampe oder 

eine Stirnlampe benutzen

Vorausschauend rodeln:

• Achten Sie beim Aufstieg auf von oben kommende Rodler und 
gehen Sie hintereinander. In Kurven müssen Sie an der Innensei-
te aufsteigen

• Denken Sie bei der Abfahrt immer an andere Rodler oder auch 
auf Autoverkehr

• Rodeln Sie stets bremsbereit und unterschätzen Sie Ihre Ge-
schwindigkeit nicht – reduzieren Sie diese vor Kurven und un-
übersichtlichen Stellen 

• Bei Vereisung nicht rodeln – vereiste Bahnen sind lebensgefähr-
lich!

• Bleiben Sie nie an unübersichtlichen Stellen und Kurven stehen

   Übermut tut selten gut - denken Sie immer auch an die anderen 
Rodler!

Selbstschutz ist der beste Schutz beim: 

RODELN

        Mehr Informationen erhalten Sie unter:

Oberösterreichischer Zivilschutz 
Petzoldstraße 41, 4020 Linz
Telefon: 0732 65 24 36
E-Mail: office@zivilschutz-ooe.at
www.zivilschutz-ooe.at

Zahlreiche Rodelunfälle passieren jährlich in Österreich. Knochen- und Wirbelbrüche, aber auch Schnittwun-
den und in schlimmen Fällen Gehirnblutungen sind dabei die Folge. Schon die Materialauswahl spielt bei der 
Sicherheit eine große Rolle, mehr Selbstverantwortung und weniger Leichtsinn helfen, einen Rodelunfall zu 
vermeiden.

DER AKTUELLE
SELBSTSCHUTZTIPP

So schützen Sie sich:

• Achten Sie auf die nötige Kondition sowie eine gut aufgewärm-
te Muskulatur

• Tragen Sie dicke, feste Handschuhe, diese können bei einem 
Sturz vor Schürf- und Schnittwunden schützen

• Eine gut gewartete Ausrüstung – dazu gehört vor allem eine 
richtig eingestellte Sicherheitsbindung – ist beim Skifahren das 
Um und Auf

• Tragen Sie einen Skihelm (Helmpflicht für Jugendliche bis zum 
vollendeten 15. Lebensjahr)

• Fahren Sie verantwortungsbewusst und machen Sie Pausen
• Beachten Sie die FIS-Skiregeln bzw. Pistenregeln: Dazu zählen 

z.B. rücksichtsvolles Abfahren, Beherrschung der Fahrweise, Ab-
stand beim Überholen, etc. Die Pistenregeln sind in den Skige-
bieten angeschlagen 

Verhaltensregeln bei Pisten-Unfällen:

• Unfallstelle absichern
• Ski oder Skistecken gekreuzt aufstellen
• Snowboard mit der Bindung nach unten hinlegen
• Erste Hilfe
• Verletzten ansprechen
• Richtige Lagerung beachten (Bewusstlosigkeit)
• Wundversorgung
• Wärmeschutz
• Notruf: Polizei 133, Österreichische Bergrettung 140, Rotes 

Kreuz 144 oder über das Liftpersonal. Den Ort, die Anzahl der 
Verletzten und die Art der Verletzung durchgeben

• Bei Bedarf: Die Personalien von den Beteiligten notieren und der 
Exekutive zur Verfügung stellen

   Wer unter Verstoß gegen die FIS-Regeln einen Unfall verursacht, 
kann für die Folgen zivil- und strafrechtlich haftbar gemacht wer-
den.

Selbstschutz ist der beste Schutz beim: 

SKIFAHREN UND SNOWBOARDEN

        Mehr Informationen erhalten Sie unter:

Oberösterreichischer Zivilschutz 
Petzoldstraße 41, 4020 Linz
Telefon: 0732 65 24 36
E-Mail: office@zivilschutz-ooe.at
www.zivilschutz-ooe.at

Skifahren und Snowboarden bergen wie alle Sportarten Risiken. Die FIS-Regeln als Maßstab für sportgerechtes 
Verhalten haben zum Ziel, Unfälle auf Ski- und Snowboardabfahrten zu vermeiden. Sorgen Sie mit der richtigen 
Vorbereitung und Ausrüstung für Ihre Sicherheit auf der Piste.

ZIVILSCHUTZ
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DER AKTUELLE
SELBSTSCHUTZTIPP

Fußgänger:

• Helle Kleidung tragen
• Kleidung mit Reflektoren ausrüsten
• Auf Rundum-Sichtbarkeit (360°) achten
• Warnweste zusätzlich zur gesetzlichen Tragepflicht verwenden
• Vorbild für Kinder sein

Radfahrer:

• Obligatorische Reflektoren anbringen (vorne weiß, hinten rot)
• Leuchtpedale
• Speichenreflektoren
• Licht vor Fahrt kontrollieren

Auto- und Motorradfahrer:

• Fahrverhalten den Sicht- und Witterungsverhältnissen anpassen
• Heck- und Windschutzscheiben sowie Fahrzeuglichter sauber 

halten
• Immer wieder prüfen, ob alle Lichter funktionieren
• Licht und Scheinwerfereinstellung vor der Fahrt kontrollieren
• Rechtzeitig abblenden

   Reflektorbänder sind, solange der Vorrat reicht, beim OÖ Zivilschutz 
erhältlich!

Selbstschutz ist der beste Schutz bei: 

DUNKELHEIT IM STRASSENVERKEHR

        Mehr Informationen erhalten Sie unter:

Oberösterreichischer Zivilschutz 
Petzoldstraße 41, 4020 Linz
Telefon: 0732 65 24 36
E-Mail: office@zivilschutz-ooe.at
www.zivilschutz-ooe.at

Ein Autofahrer mit Abblendlicht kann einen reflektierenden Streifen wesentlich früher erkennen. Zeitgerechtes 
Abbremsen oder Ausweichen wird dadurch möglich. Mit rückstrahlender Kleidung oder Streifen sind Fußgänger, 
Radfahrer, Hobbysportler,... und vor allem Kinder auf dem Schulweg sichtbarer und damit sicherer unterwegs.
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VERANSTALTUNGEN
Freitag, 28.01. und
Samstag, 29.01.

Abgabe und Verkauf von Artikeln 
für den Erstkommunionbasar Regenbogenland Regenbogenland

Donnerstag, 03.02. 14:00 Uhr Eltern-Mutterberatung Gasthaus Steinschildwirt Seniorenbund 

Freitag, 11.02. 19:00 Uhr Jahreshauptversammlung 
Krämereimuseum Gerstlhaus Gerstlhaus


